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der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des Ortsbezirkes 
Wiesbaden-Breckenheim am 30. Mai 2017

Änderung der Straßenreinigungssatzung

1. Die von den Entsorgungsbetrieben der Landeshauptstadt Wiesbaden – ELW 
überarbeitete 2. Stufe der neuen Straßenreinigungssystematik wird zum 1. Januar 2018 
umgesetzt.

2. Die in der Anlage 1 beigefügte Gebührenbedarfskalkulation der 
Straßenreinigungsgebühren für den Kalkulationszeitraum 2018/2019 wird zur Kenntnis 
genommen.

3. Es wird entweder

3.1 der in der Anlage 2 beigefügte Entwurf einer "Satzung zur Änderung der 
Ortssatzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen im Gebiet der 
Landeshauptstadt Wiesbaden (Straßenreinigungssatzung)" ohne eine 
Gebührenbefreiung für landwirtschaftliche Grundstücke als Satzung beschlossen

oder

3.2 der in der Anlage 3 beigefügte Entwurf einer "Satzung zur Änderung der 
Ortssatzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen im Gebiet der 
Landeshauptstadt Wiesbaden (Straßenreinigungssatzung)" mit einer 
Gebührenbefreiung der Anlieger und Hinterlieger von landwirtschaftlich genutzten 
Grundstücken im Sinne des § 201 des Baugesetzbuches als Satzung beschlossen.

Beschluss Nr. 0018 

Breckenheim ist von der neuen Straßenreinigungssystematik nicht betroffen. 
Aus diesem Grund nimmt der Ortsbeirat Breckenheim die Beschlussvorlage lediglich zur 
Kenntnis.
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